
Hygiene Plan

01 Sollte sich eine Corona-infizierte Person auf Vereinseinrichtungen 
aufgehalten haben, muss sich die betroffene Person unverzüglich bei der 
Vereinsleitung melden. 

02 Das wetterabhängige Gefährdungspotenzial wird durch 
Trainer/Wettfahrtleiter vorausschauend und angemessen minimiert, um 
ggf. erforderliche kontaktintensive Rettungsmaßnahmen zu vermeiden

03 Die Kontakt- und Abstandsregeln von 1,5 Meter sind jederzeit einzuhalten.
04 Die Schiffe (Jollen, sowie Opti, sind nicht unter einander zu tauschen, 

oder: nach jeder Benutzung mit geeignetem Flächendesinfektionsmitteln 
zu desinfizieren.
05 Personenbezogene Auftriebsmittel, Ausreithilfen und Kleidung dürfen

nicht getauscht werden.

Eingeschränkte Maskenpflicht

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist Bestandteil im Segelgepäck.

Das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske ist Pflicht in folgenden 
Bereichen:
.
.
wenn ein Abstand von 1,5m nicht gewährleistet werden kann z.B. bei 
Assistenz am Boot.
In allen anderen Bereichen kann sie freiwillig getragen werden. Bitte 
beachtet, dass eine nasse Maske nicht schützt. Zur Sicherheit sollte daher 
eine Ersatzmaske z.B. im wasserfesten Ziplockbeutel mitgeführt werden.

Nutzung der Sanitären Anlagen
Die Toiletten sind geöffnet. Zutritt nur mit
Mund-Nasen-Bedeckung. Wir bitten soweit
möglich den Abstand jederzeit einzuhalten. 


	Eingeschränkte Maskenpflicht
	Nutzung der Sanitären Anlagen

